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Sicherheitspolitik

Operation Tripolis

Roland Beck, Chefredaktor ASMZ

Es gehörte zur Pflicht der zuständigen
Planungsorgane, sofort nach Bekanntwerden

Planung von Einsatzvarianten zu beginnen,

doch die Armee XXI mit dem Armee-Auf-klärungs-

Einsätze im Ausland» bereithalten müssen.

Damit kann aber noch lange nicht von
einem Einsatzbefehl gesprochen werden.
Die Planungsorgane haben die Machbarkeit

damit die Grundlagen für einen
verantwortungsvollen

Zum Glück hat der Bundesrat auf die
Durchführung einer solchen Geiselbefreiung

12

der Geiselnahme in Tripolis mit der

auch wenn das EDA dazu keinen
direkten Planungsauftrag erteilt hat. Verfügt

Detachement AAD 10 über
Berufssoldaten, die sich «für herausfordernde

verschiedener Varianten geprüft und

politischen Entscheid
geschaffen.

inTripolis verzichtet. Die Konsequenzen

wären unabsehbar gewesen. Selbstverständlich

hätte Libyen eine solche Ope¬

ra
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tion als kriegerischen Akt bezeichnet
und postwendend Repressalien gegen die
Schweiz ergriffen, z.B. unser Botschaftspersonal

und andere Schweizer Bürger in
Libyen in Geiselhaft genommen, die
Wirtschaftsbeziehungen

nachdrücklicher zum Heiligen Krieg gegen

die Schweiz aufgerufen.
Den Erfolgsaussichten einer solchen

Geiselbefreiung mit unseren militärischen
Mitteln muss man skeptisch begegnen. An
der Motivation und der Ausbildung des

AAD 10 ist nicht zu zweifeln, doch damit
allein sind die militärischen Probleme, die
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Zum Monatsanfang in Ihrem Briefkasten

sich bei einer solchen Operation über
Tausende von Kilometern, über See und über
fremdes Territorium stellen, noch lange

nicht gelöst. Wenn ich dabei an die Ab-
hängigkeit von Kooperationspartnern
sowie an die ungenügenden Ressourcen
unseres Nachrichtendienstesund derLogistik
denke, wird mir Schwarz vor den Augen
und wundere ich mich, dass seinerzeit bei
der Konzipierung der Armee XXI solche

Ideen angedacht wurden.
Die Lehre daraus: Ein neutraler Kleinstaat

wie die Schweiz kann nicht alles, was

Grossmächte können oder meinenzu können.

Mindestens die Geiselbefreiung der
USA in Teheran 1980 war alles andere als

ein Erfolg. Als unabhängiger und neutraler

Kleinstaat müssen wir uns auf unsere

Stärken konzentrieren undauf militärische
Abenteuer im Ausland verzichten. Unsere
Stärken liegen seit dem Westfälischen Frieden

von 1648 in der Diplomatie und nicht
in militärischen Interventionen im
Ausland. ¦

Der Chef VBS hat in seiner Medienkonferenz vom 24. Juni 2010
darauf verzichtet, Fragen im Zusammenhang mit Libyen zu
beantworten, weil diese der Geheimhaltung unterliegen. Damit bleiben
auch die Fakten der militärischen Planung für eine Geiselbefreiung

in Tripolis im Dunkeln.

AnsichtTripolis. Bild: Wikipedia
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